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ERLAUBNIS

zur gewerbsmäßigen Arbeitnehmerü berlass u n g

Nach den SS 1 und 2 des Gesetzes zur Regelung der gewerbsmäßigen

Arbeitnehmerüberlassung (AÜG) vom 7. August 1972 - BGBI. I S. 1393 - wird der Firma

aap germany gmbh

Kapellenstr. 10 B

30625 Hannover

die Erlaubnis zur gewerbsmäßigen Überlassung von Arbeitnehmern vom 26.02.2008 bis zum

25.02.2009 erteilt.

G€werbsmäßige Arbeitnehmorüb€rla$ung in Betrlebe des Baugeweöes für Arbelten, die llblicherwelse von Albeit€rn verrichtet
wgrdgn, iat unzulässig. Sie igt avbchen Betrieben d€s Baugewerbes g*tattet, wenn der verleihende Betrleb nachweiglich seit
mindestens dldJablg! von denselben Rahmen- und Sozialkassentaritoe rägen od€r von del€n Allgemelnveöindlichkeit erfasst
wird ($ t U nÜC1. Dieser Nachweis ist mit Beginn des Verleihs vom Verleiher in geeigneter Weise vorzuhalten.

lm Auftrag

Diese Erlaubnisurkunde ist Eigentum der Bundesagentur für Arbeit und auf Verlangen zurückzugeben.


